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©  Doppelkammerbehälter. 

©  Die  beiden  Kammern  eines  Doppelkammerbe- 
hälters,  insbesondere  einer  Doppelkammerampulle, 
werden  durch  zwei  nebeneinander  angeordnete  und 
lösbar  miteinander  verbundene  Behältnisse  (2,  3)  mit 
einem  entfernbaren  Verschluß  (7,  10)  gebildet.  Das 
eine  Behältnis  (3)  hat  einen  die  Füll-  und/oder  Ent- 
nahmeöffnung  bildenden  Hals  (8)  mit  einer  sich  zum 
freien  Ende  des  Halses  (8)  hin  verjüngenden  koni- 
schen  Außenmantelfläche  (9).  Das  andere  Behältnis 
(2)  hat  einen  die  Füll-und/oder  Entnahmeöffnung  bil- 
denden  Hals  (5)  mit  einem  Innenkonus  (6)  der  korre- 
spondierend  zu  dem  Außenkonus  (9)  des  anderen 
Behältnisses  (3)  ausgebildet  ist  und  sich  gegen  das 
Innere  des  Behältnisses  (2)  hin  verjüngt. 
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Doppelkammerbehälter 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Doppelkammerbe- 
hälter,  insbesondere  eine  Doppelkammerampulle. 

Die  bekannten  Doppelkammerbehälter,  die 
dazu  dienen,  zwei  Stoffeaufzuznehmen,  welche  erst 
bei  Gebrauch  miteinander  in  Berührung  kommen 
dürfen,  sind  so  ausgebildet,  daß  ihnen  die  beiden 
Stoffe  entnommen  werden  müssen,  um  sie  in  ei- 
nem  separaten  Gefäß  zusammenbringen  zu  kön- 
nen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Doppelkammerbehälter  zu  schaffen,  der  eine 
verbesserte  und  erweiterte  Grauchsmöglichkeit  bie- 
tet.  Diese  Aufgabe  löst  ein  Doppelkammerbehälter 
mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1. 

Dadurch,  daß  die  beiden  Behältnisse  zum  ei- 
nen  voneinander  getrennt  sind  und  dadurch  ge- 
trennt  gehandhabt  werden  können,  und  daß  zum 
anderen  dank  der  miteinander  korrespondierenden 
Konen  eine  dichte  Steckverbindung  hergestellt  wer- 
den  kann,  können  die  Inhalte  der  beiden  Behältnis- 
se  zusammengebracht  und  miteinander  vermischt 
werden,  ohne  daß  hierzu  ein  zusätzliches  Behältnis 
erforderlich  wäre.  Der  dichte  Steckverschluß  er- 
laubt  es  auch,  die  beiden  Behältnisse  zu  schütteln. 
Sofern  wenigstens  eines  der  beiden  Behältnisse 
deformierbar  ist,  kann  es  vor  dem  Herstellen  der 
Steckverbindung  etwas  zusammengedrückt  wer- 
den,  wodurch  ein  leichter  Unterdruck  entsteht, 
durch  den  eine  Flüssigkeit  aus  dem  anderen  Be- 
hältnis  herausgesaugt  werden  kann.  Weiterhin  ist 
von  Vorteil,  daß  der  Hals  des  einen  Behältnisses 
einen  Innenkonus  bildet,  der  bei  Ampullen  zweck- 
mäßigerweise  entsprechend  den  Normen  für  medi- 
zinische  Geräte  ausgebildet  ist,  so  daß  in  ihn  der 
Kegel  einer  Spritze  eingesetzt  werden  kann. 
Schließlich  bietet  der  erfindungsgemäße  Doppel- 
kammerbehälter  die  Möglichkeit,  das  eine  Behält- 
nis  nicht  zu  füllen.  Im  zusammengesteckten  Zu- 
stand  steht  dann  ein  relativ  großer  Raum  zur  Verfü- 
gung.  Dies  ist  beispielsweise  dann  von  Vorteil, 
wenn  der  Inhalt  des  gefüllten  Behältnisses  vor  Ge- 
brauch  hin  und  her  bewegt  oder  stark  geschüttelt 
werden  muß. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind 
die  beiden  Verschlüsse  an  einen  einzigen  Knebel 
angeformt.  Sie  können  dann  praktisch  gleichzeitig 
mit  Hilfe  dieses  Knebels  von  dem  sie  tragenden 
Hals  entfernt  werden. 

Im  folgenden  ist  die  Erfindung  an  Hand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiels  im  einzelnen  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  Ausführungs- 
beispiels  vor  dem  Gebrauch, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  Ausführungs- 
beispiels  bei  90°  gegenüber  der  Fig.  1  gedrehter 

Lage, 
Fig.  3  eine  Ansicht  des  Ausführungsbeispiels 

bei  hergestellter  Steckverbindung. 
Ein  unvollständig  dargestellter  Ampullenblock 

5  besteht  aus  mehreren  nebeneinander  angeordne- 
ten,  gleich  ausgebildeten  Doppelkammerampullen 
1,  die  im  Blasverfahren  oder  mittels  Vakuum  aus 
Kunst  stoff  geformt  worden  sind.  Bereits  während 
der  gleichzeitig  erfolgenden  Verformung  sowohl 

w  der  einen  Ampulle  2  als  auch  der  anderen  Ampulle 
3  wird  zwischen  dem  Körper  beider  Ampullen  eine 
diese  zusammenhaltende  Trennzone  4  hergestellt, 
welche  zunächst  beide  Ampullen  2  und  3  miteinan- 
der  verbunden  hält,  aber  dadurch  getrennt  werden 

75  kann,  daß  man  die  eine  Ampulle  2  relativ  zur  ande- 
ren  Ampulle  3  um  diese  Trennzone  4  bewegt.  Die 
beiden  Ampullen  2  und  3  sind  während  des  Ferti- 
gungsvorgangs  mit  zwei  unterschiedlichen  Stoffen 
gefüllt  und  danach  verschlossen  worden. 

20  Bei  diesem  Schließvorgang  wird  an  die  eine 
Ampulle  2  ein  Hals  5  angeformt,  der  einen  sich 
zum  freien  Halsende  hin  erweiternden  Innenkonus 
6  bildet.  Dieser  Innenkonus  6  hat  die  für  medizini- 
sche  Geräte  genormte  Form  und  Größe,  damit  in 

25  ihn  der  Kegel  einer  Spritze  eingesetzt  werden 
kann,  um  den  Inhalt  der  Ampulle  in  die  Spritze  zu 
überführen.  An  den  Hals  5  ist  ein  ihn  verschließen- 
der  Kopf  7  angeformt,  und  zwar  derart,  daß  er  vom 
Hals  5  ohne  ein  Schneidwerkzeug  oder  dgl.  abge- 

30  trennt  werden  kann. 
Die  andere  Ampulle  3,  welche,  abgesehen  von 

ihrem  Hals,  die  gleiche  Form  und  Größe  wie  die 
Ampulle  2  hat,  wird,  falls  erforderlich,  ebenfalls 
gefüllt,  ehe  ihr  Hals  8  geformt  und  dieser  ver- 

35  schlössen  wird.  Der  Hals  8  bildet  einen  Außenko- 
nus  9,  der  korrespondierend  zu  dem  Innenkonus  6 
ausgebildet  ist.  Den  Hals  8  verschließt  ein  Kopf  10, 
der  ebenso  wie  der  Kopf  7  an  einen  Knebel  11 
angeformt  ist.  Dadurch,  daß  man  den  Knebel  11 

40  zur  Seite  biegt,  kann  man  die  Köpfe  7  und  10  vom 
zugeordneten  Hals  trennen. 

Nachdem  die  Ampullen  3  und  4  geöffnet  sind, 
kann  man  sie  längs  der  Trennzone  4  voneinander 
trennen.  Nun  wird  der  Außenkonus  9  in  den  Innen- 

45  konus  6  eingesetzt,  wie  dies  Fig.  3  zeigt,  um  den 
Inhalt  der  einen  Ampulle  mit  demjenigen  der  ande- 
ren  vereinigen  zu  können.  Sofern  wenigstens  die 
eine  der  beiden  Ampullen  nur  teilweise  gefüllt  ist, 
wie  dies  in  der  Regel  der  Fall  ist,  ist  genügender 

50  Raum  vorhanden,  um  eine  gute  Durchmischung 
durch  Schütteln  zu  erreichen.  Dies  ist  auch  der 
Fall,  wenn  eine  der  beiden  Ampullen  gefüllt  ist.  Da 
die  Ampullen  2  und  3  zwar  formstabil,  jedoch  unter 
Druck  deformierbar  sind,  kann  man  außerdem,  so- 
fern  wenigstens  eine  der  beiden  Ampullen  nur  teil- 
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weise  gefüllt  ist,  diese  zwischen  den  Fingern  zu- 
sammendrücken  und  dann  erst  die  Steckverbin- 
dung  herstellen.  Hierdurch  kann  man  in  einfacher 
Weise  aus  der  nicht  zusammengedrückten  Ampulle 
deren  Inhalt  zumindest  teilweise  absaugen.  5 

Nachdem  der  Inhalt  der  Ampullen  für  die  Appli- 
zierung  vorbereitet  ist,  kann  der  gesamte  Inhalt  in 
die  Ampulle  2  mit  dem  Innenkonus  gebracht  und 
dann  die  Steckverbindung  gelöst  werden.  Nun 
kann  der  Kegel  einer  Spritze  in  den  Innenkonus  6  io 
3ingeführt  werden,  um  den  Inhalt  dieser  Ampulle  in 
die  Spritze  aufzuziehen.  Dieses  Aufziehen  kann 
auch  wie  üblich  in  einer  Lage  der  Ampulle  2  erfol- 
gen,  in  welcher  deren  Hals  5  nach  unten  weist. 

Alle  in  der  vorstehenden  Beschreibung  erwähn-  15 
ten  sowie  auch  die  nur  allein  aus  der  Zeichnung 
sntnehmbaren  Merkmale  sind  als  weitere  Ausge- 
staltungen  Bestandteile  der  Erfindung,  auch  wenn 
sie  nicht  besonders  hervorgehoben  und  insbeson- 
dere  nicht  in  den  Ansprüchen  erwähnt  sind.  20 

Ansprüche 

1.  Doppelkammerbehälter,  insbesondere  Dop-  25 
pelkammerampulle,  gekennzeichnet  durch  folgende 
Merkmale: 

a)  die  beiden  Kammern  werden  durch  zwei 
nebeneinander  angeordnete  und  lösbar  miteinan- 
der  verbundene  Behältnisse  (2,  3)  mit  einem  ent-  30 
fernbaren  Verschluß  (7,  10)  gebildet, 

b)  das  eine  Behältnis  (3)  hat  einen  die  Füll- 
und/oder  Entnahmeöffnung  bildenden  Hals  (8)  mit 
einer  sich  zum  freien  Ende  des  Halses  (8)  hin 
verjüngenden  konischen  Außenmantelfläche  (9),  35 

c)  das  andere  Behältnis  (2)  hat  einen  die 
Füll-  und/oder  Entnahmeöffnung  bildenden  Hals  (5) 
mit  einem  Innenkonus  (6),  der  korrespondierend  zu 
dem  Außenkonus  (9)  des  anderen  Behältnisses  (3) 
ausgebildet  ist  und  sich  gegen  das  Innere  des  40 
Behältnisses  (2)  hin  verjüngt. 

2.  Doppelkammerbehälter  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Innenkonus  (6) 
und  der  Außenkonus  (9)  die  für  Kegelverbindungen 
für  medizinische  Geräte  genormten  Abmessungen  45 
haben. 

3.  Doppelkammerbehälter  nach  Anspruch  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Verschlüsse  (7,  10)  an  einen  einzigen  Knebel  (11) 
angeformt  sind.  so 

4.  Doppelkammerbehälter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  er 
aus  Kunststoff  besteht. 

5.  Doppelkammerbehälter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  55 
Körper  jedes  der  beiden  Behältnisse  (2,  3),  an  den 
je  ein  Hals  (5,  8)  angeformt  ist,  elastisch  deformier- 
bar  ist. 
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